
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

Art. 18 VKG
 VKG - Väter-Karenzgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.07.2024

(1) Die Art. I bis IV, VI bis XVI dieses Bundesgesetzes treten am 1. Jänner 1990 in Kraft.

(2) Art. V dieses Bundesgesetzes tritt gegenüber den Ländern für die Ausführungsgesetzgebung mit dem Tag der

Kundmachung in Kraft. Die Ausführungsgesetze der Länder sind binnen sechs Monaten ab dem der Kundmachung

folgenden Tag zu erlassen.

(3) Väter, Adoptiv- oder P;egeväter haben nur dann Anspruch auf Karenzurlaub nach Art. I, wenn das Kind, zu dessen

Betreuung Karenzurlaub genommen wird, nach dem 31. Dezember 1989 geboren wurde.

(4) Väter, Adoptiv- oder P;egeväter haben nur dann Anspruch auf Karenzurlaubsgeld nach Art. VI oder VIII, wenn das

Kind, das Anlaß für die Gewährung des Karenzurlaubsgeldes ist, nach dem 31. Dezember 1989 geboren wurde.

In Kraft seit 01.01.1990 bis 31.12.9999
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